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Entschließung des Europäischen Parlaments zu engeren Beziehungen zwischen der EU 
und Armenien und zur Notwendigkeit eines Friedensabkommens zwischen 
Aserbaidschan und Armenien
(2024/2580(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Armenien und Aserbaidschan, 
insbesondere die Entschließungen vom 20. Mai 2021 zu Kriegsgefangenen nach dem 
jüngsten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan1, vom 10. März 2022 zur 
Zerstörung von Kulturerbe in Bergkarabach2, vom 19. Januar 2023 zu den humanitären 
Konsequenzen der Blockade von Bergkarabach3 und vom 15. September 2023 zu dem 
Fall des in Aserbaidschan inhaftierten Dr. Qubad İbadoğlu4,

– unter Hinweis auf die fünfte Tagung des Partnerschaftsrates EU-Armenien vom 
13. Februar 2024,

– unter Hinweis auf das am 1. März 2021 vollständig in Kraft getretene Abkommen über 
eine umfassende und verstärkte Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Armenien andererseits5,

– unter Hinweis auf das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit vom 
22. April 1996 zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Aserbaidschan andererseits6,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Grundprinzipien der Minsk-Gruppe der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von 2009,

– unter Hinweis auf die trilaterale Erklärung Armeniens, Aserbaidschans und Russlands 
vom 9. November 2020,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Aserbaidschan am 19. September 2023 einen ungerechtfertigten 
Angriff auf Bergkarabach begonnen hat, der mehrere hundert Opfer forderte und den 
Tod von Zivilisten sowie die Flucht der Mehrheit der Bevölkerung aus ihrer Heimat und 
der Region zur Folge hatte;

1 ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 156.
2 ABl. C 347 vom 9.9.2022, S. 198.
3 ABl. C 214 vom 16.6.2023, S. 104.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0323.
5 ABl. L 23 vom 26.1.2018, S. 4.
6 ABl. L 246 vom 17.7.1999, S. 3.



RE\1298566DE.docx 3/5 PE760.479v01-00

DE

B. in der Erwägung, dass diesem militärischen Angriff eine neunmonatige Blockade des 
Latschin-Korridors durch Aserbaidschan ab dem 12. Dezember 2022 vorausgegangen 
war, des einzigen Landkorridors, der das überwiegend armenisch bevölkerte 
Bergkarabach mit Armenien verbindet, sowie auch die Einrichtung eines 
Kontrollpunkts in ebendiesem Korridor im April 2023 unter Verstoß gegen die 
trilaterale Erklärung Armeniens, Aserbaidschans und Russlands vom 9. November 
2020, ein militärischer Aufwuchs um Bergkarabach und an der Grenze zu Armenien 
und aggressive und hetzerische Äußerungen seitens der Führung Aserbaidschans;

C. in der Erwägung, dass die infolge der trilateralen Erklärung vom 9. November 2020 dort 
stationierten sogenannten Friedenstruppen Russlands weder gegen die Blockade des 
Latschin-Korridors durch Aserbaidschan noch gegen die Einrichtung eines 
Kontrollpunkts vorgegangen sind und auch nicht eingegriffen haben, als Aserbaidschan 
seinen jüngsten militärischen Angriff durchführte;

D. in der Erwägung, dass der Einsatz militärischer Gewalt zur Beilegung politischer 
Konflikte einen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen darstellt;

E. in der Erwägung, dass die EU die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Armeniens und Aserbaidschans uneingeschränkt unterstützt und die Bemühungen um 
eine Beilegung des Konflikts um Bergkarabach mit friedlichen Mitteln und unter 
Achtung der Rechte der betroffenen Bevölkerung aktiv fördert, unter anderem durch die 
Tätigkeiten ihres Sonderbeauftragten für den Südkaukasus und die Krise in Georgien 
und die Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan unter Vermittlung des 
Präsidenten des Europäischen Rates;

F. in der Erwägung, dass Armenien erhebliche Fortschritte hinsichtlich Reformen im 
Zusammenhang mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erzielt hat; in der Erwägung, 
dass die Unterdrückung der Zivilgesellschaft, der unabhängigen Medien und der 
politischen Opposition in Aserbaidschan nicht nachgelassen hat, insbesondere im 
Vorfeld der Präsidentschaftswahl am 7. Februar 2024;

1. verurteilt die wiederholte Anwendung von Gewalt in den Beziehungen zwischen 
Armenien und Aserbaidschan und betont, dass fortdauernde und verstärkte 
Anstrengungen dringend erforderlich sind, um die Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern und ihrer Bevölkerung zu normalisieren und ein umfassendes und dauerhaftes 
Friedensabkommen abzuschließen;

2. unterstützt die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan 
zu sämtlichen offenen Fragen mit dem Ziel, einen Friedensvertrag abzuschließen, und 
fordert beide Parteien auf, sich weiterhin uneingeschränkt für eine dauerhafte und 
friedliche Beilegung des seit Langem bestehenden Konflikts durch Dialog und 
Verhandlungen einzusetzen; begrüßt die Zusage der EU, den Dialog zwischen allen 
Seiten weiter zu fördern, um für einen umfassenden und dauerhaften Frieden für alle 
Menschen in der Region zu sorgen;

3. bekräftigt, dass in einem umfassenden Friedensvertrag die Rechte und die Sicherheit der 
Armenier Bergkarabachs und der armenischen Bevölkerung in anderen von Konflikten 
betroffenen Gebieten gewährleistet werden müssen; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang, dass es die militärische Aggression Aserbaidschans gegen 
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Bergkarabach im September 2023 entschieden verurteilt, die einen Verstoß gegen die 
internationalen Verpflichtungen Aserbaidschans darstellt, im Widerspruch zu seiner 
erklärten Absicht steht, auf dauerhaften Frieden mit Armenien hinzuarbeiten, und die 
Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan untergraben hat;

4. betont, dass Russland mit der eklatanten Untätigkeit seiner sogenannten 
Friedenstruppen vor Ort sein Versäumnis, wenn nicht gar seinen offenkundig fehlenden 
politischen Willen, die Rechte der lokalen Bevölkerung Bergkarabachs zu schützen und 
somit dafür zu sorgen, dass die trilaterale Erklärung vom 9. November 2020 eingehalten 
wird, unmissverständlich unter Beweis gestellt hat;

5. fordert Aserbaidschan auf, auf aufrichtige Weise einen umfassenden und transparenten 
Dialog mit den Armeniern Bergkarabachs aufzunehmen, um die Achtung ihrer Rechte 
und ihre Sicherheit zu gewährleisten, einschließlich ihres Rechts, in ihre Wohnungen 
und Häuser zurückzukehren und dort in Würde und Sicherheit zu leben, ihrer Land- und 
Eigentumsrechte, der Wahrung ihrer eigenen Identität sowie der uneingeschränkten 
Wahrnehmung ihrer bürgerlichen, kulturellen, sozialen und religiösen Rechte;

6. fordert Aserbaidschan auf, erneut sein unmissverständliches Bekenntnis zu der 
Erklärung von Almaty von 1991, in der die territoriale Unversehrtheit Armeniens und 
Aserbaidschans garantiert wird, zu erklären und der Festlegung des Grenzverlaufs 
zwischen den beiden Ländern im Einklang mit dem Wortlaut und dem Geist der 
Erklärung von Almaty von 1991 zuzustimmen;

7. bekräftigt seine Unterstützung der derzeitigen Stärkung der EU-Mission in Armenien 
sowie der Bemühungen um eine Ausweitung ihres Mandats auf beide Seiten der Grenze 
zwischen Armenien und Aserbaidschan, um wirksam zur Sicherheit der Menschen und 
zur Vertrauensbildung sowie dazu beizutragen, eine weitere militärische Eskalation und 
Gewalt an den Grenzen Armeniens zu verhindern;

8. begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung des Abkommens EU-Armenien über eine 
umfassende und verstärkte Partnerschaft, an denen sich zeigt, dass Armenien an der 
Stärkung und Vertiefung der Beziehungen zur EU auf der Grundlage gemeinsamer 
Werte, einschließlich der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, 
interessiert ist und sich dafür einsetzt;

9. begrüßt, dass die Ausarbeitung einer neuen Partnerschaftsagenda EU-Armenien 
begonnen hat, in der ambitioniertere gemeinsame Prioritäten für die Zusammenarbeit in 
vielen Politikbereichen festgelegt werden, und unterstützt das Bestreben Armeniens, 
einen Dialog mit der EU über die Visaliberalisierung vorzubereiten;

10. nimmt zur Kenntnis, dass Armenien seine Mitgliedschaft in der Organisation des 
Vertrags über kollektive Sicherheit ausgesetzt hat und mit diesem Schritt darauf 
reagiert, dass die Unterstützung gegen militärische Aggressionen erkennbar 
ausgeblieben ist;

11. verurteilt das anhaltende harte Vorgehen gegen zivilgesellschaftlich engagierte Bürger, 
unabhängige Medien und die politische Opposition in Aserbaidschan, einschließlich des 
missbräuchlichen Einsatzes inszenierter strafrechtlicher Ermittlungen zur Niederhaltung 
von Kritik an den Staatsorganen und abweichender politischer Meinungen;
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12. fordert den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten auf, die schweren 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Demokratie in Aserbaidschan zu 
verurteilen und bei allen bilateralen Treffen sowie bei den Verhandlungen über ein 
künftiges Partnerschaftsabkommen konkrete Bedenken zu äußern;

13. bringt erneut seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die EU es auf moralischer Ebene 
nicht akzeptieren darf, ein künftiges Partnerschaftsabkommen mit einem Land wie 
Aserbaidschan auszuhandeln, das eklatant gegen die Grundsätze des Völkerrechts und 
seine internationalen Verpflichtungen verstößt und somit weder ein verlässlicher noch 
ein vertrauenswürdiger Partner ist; fordert den Hohen Vertreter und den EAD daher 
nachdrücklich auf, die Verhandlungen über ein erneuertes Partnerschaftsabkommen 
auszusetzen, bis Aserbaidschan seine echte Bereitschaft unter Beweis gestellt hat, die 
Rechte und Sicherheitsbelange der Armenier Bergkarabachs zu achten, und zu 
wesentlichen Fortschritten auf dem Weg zu einem umfassenden und nachhaltigen 
Friedensabkommen mit Armenien beigetragen hat, und zwar nicht nur durch Worte, 
sondern in erster Linie durch Taten;

14. fordert den Rat auf, angesichts der anhaltenden Unterdrückungsmaßnahmen 
Aserbaidschans im Inland und der Drohungen gegen die territoriale Unversehrtheit 
Armeniens weiterhin Bereitschaft zu zeigen, die Beziehungen der EU zu Aserbaidschan 
zu überdenken und gezielte und individuelle Sanktionen gegen die für diese 
Handlungen verantwortlichen staatlichen Stellen Aserbaidschans zu verhängen; fordert 
die Kommission auf, die strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan im 
Energiebereich zu überprüfen, zumal Aserbaidschan wiederholt gegen seine 
internationalen Verpflichtungen verstoßen hat, auch gegen die Zusagen, die es in von 
der EU vermittelten Gesprächen gemacht hatte, und gegen bindende völkerrechtliche 
Bestimmungen; stellt fest, dass die Entwicklung einer solchen strategischen 
Partnerschaft angesichts der Aggression Aserbaidschans gegen Armenien im September 
2022 und der ungerechtfertigten Anwendung von Gewalt gegen die Bevölkerung 
Bergkarabachs und deren Vertreibung im September 2023 sowie der alarmierenden 
Menschenrechtsbilanz Aserbaidschans nicht mit den in Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union festgelegten Zielen des auswärtigen Handelns der EU vereinbar ist;

15. bekräftigt, dass eine Bedingung für die Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
Aserbaidschan sein sollte, dass Aserbaidschan seine Verpflichtungen als Mitglied des 
Europarats und der OSZE einhält, und dass die Freilassung aller politischen Gefangenen 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Unterzeichnung eines 
Partnerschaftsabkommens mit der EU ist;

16. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dem 
Präsidenten, der Regierung und dem Parlament Armeniens und dem Präsidenten, der 
Regierung und dem Parlament Aserbaidschans zu übermitteln.


